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Status : - Alternates

(2) Weist die Verfassung der Union für einen bestimmten Bereich eine Zuständigkeit zu,

die sie mit den Mitgliedstaaten zu teilen hat, so haben die Union und die Mitgliedstaaten die Befug-

nis, in diesem Bereich gesetzgeberisch tätig zu werden und rechtlich verbindliche Rechtsakte zu

erlassen. Die Mitgliedstaaten können ihre Zuständigkeit in einem Bereich geteilter Zuständigkeit

ausüben, soweit die Union ihre Zuständigkeit nicht ausgeübt hat oder nicht mehr ausübt. Die

Mitgliedstaaten nehmen ihre Zuständigkeit nur wahr, sofern und soweit die Union ihre

Zuständigkeit keinen Gebrauch gemacht hat.

Explanation (if any) :


